
LIMES Schlosskliniken AG 
Köln 

 
Wertpapier-Kenn-Nummer A0J DBC 

ISIN DE000A0JDBC7 
 
 

Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 
 
 
Wir laden unsere Aktionärinnen und Aktionäre zu der am 
 
 

Freitag, dem 19. Juni 2026, 14:00 Uhr, 
 

im Sofitel Frankfurt Opera 
Opernplatz 16 

60313 Frankfurt am Main 
 

stattfindenden 
 

ordentlichen Hauptversammlung 
 

ein. 

 
 
I. TAGESORDNUNG 
 
1. Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses der LIMES Schlosskliniken AG zum 

31. Dezember 2025 und des Lageberichts über Geschäftsjahr 2025 sowie des gebilligten 
Konzernabschlusses zum 31. Dezember 2025 und Konzernlageberichts für das 
Geschäftsjahr 2025 sowie des Berichts des Aufsichtsrats. 

 
Diese Unterlagen können in den Geschäftsräumen der Gesellschaft, Kaiser-Wilhelm-Ring 26 in 
50672 Köln eingesehen werden. Auf Anfrage werden diese Unterlagen, die im Übrigen auch 
während der Hauptversammlung ausliegen werden, jedem Aktionär kostenlos übersandt. 
 
Zu Punkt 1 der Tagesordnung ist keine Beschlussfassung vorgesehen. Der Aufsichtsrat hat den 
vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2025 am 28.04.2026 gemäß 
§§ 171, 172 AktG gebilligt. Der Jahresabschluss ist damit gemäß § 172 AktG festgestellt. Die 
Voraussetzungen, unter denen gemäß § 173 Abs. 1 AktG die Hauptversammlung über die 
Feststellung des Jahresabschlusses zu beschließen hat, liegen nicht vor. 
 
2. Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns für das Geschäftsjahr 2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von EUR 6.699.532,60 wie 
folgt zu verwenden: 
 

 
Ausschüttung einer Dividende von Euro 10,00 je 
dividendenberechtigter Stückaktie 

 
= 

 
EUR 

 
2.979.520,00 

Einstellung in die Gewinnrücklage = EUR 0,00 
Gewinnvortrag auf neue Rechnung = EUR 3.720.012,60 

Bilanzgewinn = EUR 6.699.532,60 
 
 
Die Dividende wird am 24. Juni 2026 ausgezahlt. 
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3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands für das Geschäftsjahr 2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Vorstands für Ihre Tätigkeit im 
Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 
 
4. Beschlussfassung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats für das 

Geschäftsjahr 2025 
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, den Mitgliedern des Aufsichtsrats für ihre Tätigkeit im 
Geschäftsjahr 2025 Entlastung zu erteilen. 
 
5. Wahl des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2026 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, die B-S-H Collegen GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, 
Limburger Str. 1, 50672 Köln, zum Abschlussprüfer der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2026 
zu wählen. 
 
6. Beschlussfassung über die Wahl zum Aufsichtsrat 
 
Mit Ablauf dieser Hauptversammlung endet die Amtszeit sämtlicher derzeitiger Mitglieder des 
Aufsichtsrates. Aus diesem Grund ist die Neuwahl des Aufsichtsrates erforderlich. 
 
Der Aufsichtsrat setzt sich nach § 96 Absatz 1 und § 101 Absatz 1 des Aktiengesetzes (AktG) 
zusammen und besteht nur aus Aufsichtsratsmitgliedern der Aktionäre; gemäß § 95 Satz 1 AktG 
und § 6 Absatz 1 der Satzung besteht der Aufsichtsrat aus drei Mitgliedern. 
 
Der Aufsichtsrat schlägt vor, mit Wirkung ab Beendigung der Hauptversammlung folgende 
Personen bis zur Beendigung der Hauptversammlung, die über die Entlastung des 
Geschäftsjahres 2029 beschließt, in den Aufsichtsrat zu wählen: 
 
a) Herrn Dipl.-Kfm. Dirk Isenberg, Beruf: Vorstandsvorsitzender MedNation AG Wohnort: 
Usingen. Geschäftsführer bei: mednation management GmbH, mednation immobilien GmbH, 
mednation Komplex GmbH, Kaiser-Karl Service GmbH, Aatalklinik Service GmbH, Herzpark 
Service GmbH, GMC Marmagen GmbH, Lario Invest UG  
 
Mitgliedschaften in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in 
vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
 
• Mitglied des Aufsichtsrates der Geratherm Medical 
 
b) Herrn Bruno Schoch, Wohnort: Suresnes (Frankreich) Geschäftsführer der Gesellschaft 
Phison Capital SAS, Paris–Frankreich, Präsident der Gesellschaft 3S Invest SAS, Suresnes – 
Frankreich 
 
Mitgliedschaften in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in 
vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
 
• Mitglied des Aufsichtsrates der Gesellschaft La terre de Pontigny SAS, Pontigny - Frankreich 
• Mitglied des Aufsichtsrates der Geratherm Medical AG, Geratal - Deutschland 
• Mitglied des Aufsichtsrates von Société des Domaines SAS, Wattwiller, Frankreich 
 
 
c) Herrn Halim Boustani, Beruf: Diplom Wirtschaftsingenieur und seit über 25 Jahren in 
verschiedenen leitenden Managementpositionen im Gesundheitswesen tätig. Vize Präsident, 
Sales & Business Development, Holding Life Courieres, München 
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Mitgliedschaften in weiteren gesetzlich zu bildenden Aufsichtsräten oder in 
vergleichbaren Kontrollgremien von Wirtschaftsunternehmen 
 
keine 
 
Es ist beabsichtigt, die Wahlen zum Aufsichtsrat im Wege der Einzelwahl durchzuführen. 
 
7. Beschlussfassung über die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder 
 
Die Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder der LIMES Schlosskliniken AG ist seit zehn Jahren 
nicht mehr angepasst worden. Die Gesellschaft ist in den letzten Jahren stark gewachsen und 
damit auch das Aufgabenspektrum des Aufsichtsrates.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen vor, die Aufsichtsratvergütung pro Jahr um 50 % zu erhöhen, 
d. h. für die Tätigkeit des Aufsichtsratsvorsitzenden wären dies neu 9.000,00 EUR, für den 
Stellvertreter 6.750,00 EUR und für die Aufsichtsratsmitglieder 4.500,00 EUR. 
 
8. Beschlussfassung über die Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals mit der 
Möglichkeit zum Bezugsrechtsausschluss sowie über entsprechende 
Satzungsänderungen 
 
Die in § 4 Abs. (6) der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu nominal EUR 141.836,00 durch Ausgabe von bis zu 
141.836 auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, läuft  
aus. Zur Schaffung eines neuen genehmigten Kapitals schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, 
die in § 4 Abs. (6) auslaufende Ermächtigung des Vorstands aufzuheben und durch eine neue 
Ermächtigung zu ersetzen.  
 
Vorstand und Aufsichtsrat schlagen daher vor, folgenden Beschluss zu fassen: 
 
1. Die in § 4 Abs. (6) der Satzung enthaltende Ermächtigung des Vorstands mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu nominal EUR 141.836,00 durch Ausgabe von bis zu 
141.836 auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, wird 
aufgehoben. 
 
2. Der Vorstand wird ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2031 durch Ausgabe von bis zu Stück 148.976 auf den Inhaber 
lautenden neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, um bis zu 
insgesamt 148.976,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats in den folgenden Fällen das Bezugsrecht auszuschließen: 
 
a) zum Ausgleich von infolge einer Kapitalerhöhung entstehenden Spitzenbeträgen; 
 
b) um bis zu 14.897 Stückaktien (entspricht 5 % des Grundkapitals), sofern die neuen Aktien an 
Arbeitnehmer der Gesellschaft, an den Vorstand oder eines verbundenen Unternehmens 
auszugeben; 
 
c) sofern die neuen Aktien gegen Sacheinlagen als Gegenleistung für den Erwerb von 
Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen ausgegeben 
werden; 
 
d) für Erhöhungen des Grundkapitals gegen Bareinlagen gemäß den Bestimmungen des  
§ 186 Abs. 3 S. 4 Aktiengesetz um bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über 
die Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals. In diesem Fall darf der 
Ausgabebetrag neuer Stammaktien den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung 
des Ausgabebetrages durch den Vorstand um jeweils höchstens 5 % unterschreiten; 
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e) soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG ist, zur Zeichnung 
zugelassen wird, mit der Verpflichtung, die von ihm übernommenen Aktien allen Aktionären 
entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital zum Bezug anzubieten. 
 
Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten gezeichnet und 
übernommen werden, mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Über den 
Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet 
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der 
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern. 
 
3. Die Satzung wird in § 4 Abs. (6) wie folgt neu gefasst: 
 
„(6) Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats bis zum 18. Juni 2031 durch Ausgabe von bis zu Stück 148.976 auf den Inhaber 
lautenden neuen Stückaktien gegen Bar- oder Sacheinlagen einmal oder mehrmals, um bis zu 
insgesamt 148.976,00 Euro zu erhöhen (genehmigtes Kapital). Den Aktionären ist ein 
Bezugsrecht einzuräumen. Der Vorstand wird jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats in den folgenden Fällen das Bezugsrecht auszuschließen: 
 
a) zum Ausgleich von infolge einer Kapitalerhöhung entstehenden Spitzenbeträgen; 
 
b) um bis zu 14.897 Stückaktien (entspricht 5 % des Grundkapitals), sofern die neuen Aktien an 
Arbeitnehmer der Gesellschaft, an den Vorstand oder eines verbundenen Unternehmens 
auszugeben; 
 
c) sofern die neuen Aktien gegen Sacheinlagen als Gegenleistung für den Erwerb von 
Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen ausgegeben 
werden; 
 
d) für Erhöhungen des Grundkapitals gegen Bareinlagen gemäß den Bestimmungen des § 186 
Abs. 3 S. 4 Aktiengesetz um bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung über die 
Ausübung dieser Ermächtigung vorhandenen Grundkapitals. In diesem Fall darf der 
Ausgabebetrag neuer Stammaktien den Börsenpreis der Aktien zum Zeitpunkt der Festlegung 
des Ausgabebetrages durch den Vorstand um jeweils höchstens 5 % unterschreiten; 
 
e) soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG ist, zur Zeichnung 
zugelassen wird, mit der Verpflichtung, die von ihm übernommenen Aktien allen Aktionären 
entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital zum Bezug anzubieten. 
 
Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten gezeichnet und 
übernommen werden, mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Über den 
Inhalt der jeweiligen Aktienrechte und die sonstigen Bedingungen der Aktienausgabe entscheidet 
der Vorstand mit Zustimmung des Aufsichtsrats. 
 
Der Aufsichtsrat wird ermächtigt, die Fassung der Satzung entsprechend dem Umfang der 
Kapitalerhöhung aus dem genehmigten Kapital zu ändern.“ 
 
 

Bericht des Vorstands an die Hauptversammlung zu den unter Tagesordnungspunkt 6 

vorgesehenen Bezugsrechtsausschlüssen gemäß §§ 186 Abs. 3 Satz 4 sowie  

Abs. 4 Satz 2 und 203 Abs. 2 Satz 2 Aktiengesetz. 

 
Die in § 4 Abs. (6) der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands, mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats das Grundkapital um bis zu nominal EUR 141.836,00 durch Ausgabe von bis zu 
141.836 auf den Inhaber lautender Stammaktien gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen, läuft 
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aus. Durch die Schaffung von genehmigtem Kapital soll der Vorstand in die Lage versetzt werden, 
je nach Kapitalmarktlage eine Kapitalerhöhung um bis zu 148.976,00 Euro gegen Bareinlage oder 
Sacheinlage einmal oder mehrmals bis zum 18. Juni 2031 durchführen zu können.  
 
Grundsätzlich ist den Aktionären ein Bezugsrecht einzuräumen. Allerdings soll der Vorstand mit 
Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt werden, für Spitzenbeträge, zur Gewährung als 
Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer, an den Vorstand der Gesellschaft, für den Fall der Ausgabe 
der neuen Aktien gegen Sacheinlage, als Gegenleistung für den Erwerb von Unternehmen, Teilen 
von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen und wenn der Erwerb von Unternehmen, 
Teilen von Unternehmen oder der Beteiligung im besonderen Interesse der Gesellschaft liegt 
sowie, soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im Sinne des § 186 Abs. 5 AktG ist, zur Zeichnung 
zugelassen wird, mit der Verpflichtung, die von ihm übernommenen Aktien allen übrigen 
Aktionären entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital zum Bezug anzubieten, das gesetzliche 
Bezugsrecht auszuschließen.  
 
Die neuen Aktien können auch von einem oder mehreren Kreditinstituten gezeichnet und 
übernommen werden, mit der Verpflichtung, sie den Aktionären zum Bezug anzubieten. Weiterhin 
soll der Vorstand ermächtigt werden, bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen das gesetzliche 
Bezugsrecht der Aktionäre ebenfalls ausschließen zu können, soweit die Kapitalerhöhung nicht 
10 % des bei Beschlussfassung über die Ausübung des genehmigten Kapitals vorhandenen 
Grundkapitals überschreitet und der Ausgabebetrag den aktuellen Börsenpreis um höchstens  
5 % unterschreitet. Es wird hier von der vom Gesetzgeber in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG eröffneten 
Möglichkeit des Bezugsrechtsausschlusses Gebrauch gemacht. Die Gesellschaft wird damit in 
die Lage versetzt, sich durch einen Vorstandsbeschluss mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
kurzfristig und zu einem nahe dem Börsenpreis liegenden Ausgabebetrag neue Eigenmittel zu 
beschaffen und ihre Eigenkapitalbasis zu stärken. Entsprechend den in § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG 
gesetzten Grenzen soll dafür ein Teilbetrag des genehmigten Kapitals von 10 % des aktuellen 
Grundkapitals bereitstehen. 
 
Die Ermächtigung des Bezugsrechtsausschlusses für Spitzenbeträge im Falle der 
Barkapitalerhöhung dient lediglich der Vermeidung von unnötigen ungeraden 
Bezugsrechtsverhältnissen. Die Gewährung von Belegschaftsaktien an Arbeitnehmer der 
Gesellschaft ist ein übliches Motivationsinstrument zur weiteren Identifikation der Mitarbeiter mit 
ihrer Gesellschaft. Zur Ausgabe dieser Aktien ist das Bezugsrecht auszuschließen.  
 
Die Ermächtigung, das Bezugsrecht auszuschließen, um die neuen Aktien gegen Sacheinlagen 
zum Erwerb von Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen 
auszugeben, dient dazu, den Vorstand in die Lage zu versetzen, unter Schonung der eigenen 
Liquidität der Gesellschaft, ohne weitere Beanspruchung sonstiger finanzieller Ressourcen und 
ohne Inanspruchnahme des Kapitalmarktes geeignete Unternehmen, Teile von Unternehmen 
oder Beteiligungen gegen Ausgabe von Aktien erwerben zu können. So ist die Ermächtigung als 
taktisches und strategisches Instrument anzusehen, welches dem Vorstand die Chance eröffnet, 
auch vor möglichen Wettbewerbern Unternehmen oder Teile von Unternehmen zu erwerben oder 
Beteiligungen an Unternehmen einzugehen. Der Vorstand kann somit kurzfristig, flexibel und 
zeitnah auf sich bietende Gelegenheiten zur Unternehmensexpansion durch den Erwerb von 
Unternehmen, Teilen von Unternehmen oder Beteiligungen an Unternehmen im Interesse der 
Gesellschaft und seiner Aktionäre reagieren.  
 
Die Ermächtigung des Bezugsrechtsausschlusses soweit ein Dritter, der nicht Kreditinstitut im 
Sinne des § 186 Abs. 5 AktG ist, zur Zeichnung zugelassen wird, mit der Verpflichtung, die von 
ihm übernommenen Aktien allen Aktionären entsprechend ihrem Anteil am Grundkapital zum 
Bezug anzubieten, dient der vereinfachten Abwicklung einer Kapitalerhöhung. Das Gleiche gilt 
bei Kreditinstituten, die die neuen Aktien mit der Verpflichtung zeichnen und übernehmen, sie den 
Aktionären zum Bezug anzubieten. 
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II. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung des 
Stimmrechts  
 
Teilnahmeberechtigung 
 
Zur Teilnahme an der Hauptversammlung, zur Ausübung des Stimmrechts und zur Stellung von 
Anträgen sind nur diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Nachweis ihres Anteilsbesitzes 
vor der Hauptversammlung bei der nachstehend bezeichneten Stelle in Textform in deutscher 
oder englischer Sprache bis spätestens zum Ablauf des 12. Juni 2026, 24:00 Uhr (MESZ), 
anmelden. 
 
Der Aktienbesitz wird nachgewiesen durch einen in Textform (§ 126b BGB) durch einen 
Intermediär erstellten Nachweis, der sich auf den Beginn des 29. Mai 2026, 00:00 Uhr, 
(sogenannter Nachweisstichtag) zu beziehen hat. Dieser Nachweis ist in Textform in deutscher 
oder in englischer Sprache zu erbringen und muss der Gesellschaft ebenfalls unter folgender 
Anmeldeadresse spätestens bis zum Ablauf des 12. Juni 2026, 24:00 Uhr, zugehen: 
 
LIMES Schlosskliniken AG 
c/o UBJ. GmbH 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Verfahren für die Stimmabgabe durch einen Bevollmächtigten in der Hauptversammlung 
 
Die Aktionäre, die nicht selbst an der Hauptversammlung teilnehmen möchten, weisen wir auf die 
Möglichkeit der Ausübung des Stimmrechts durch einen Bevollmächtigten, auch durch eine 
Vereinigung von Aktionären oder einen Intermediär (z. B. ein Kreditinstitut) oder andere von  
§ 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen, hin. Auch in diesem Fall ist eine fristgerechte 
Anmeldung gemäß den vorstehenden Bestimmungen erforderlich. Die Erteilung der Vollmacht, 
ihr Widerruf und der Nachweis der Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft sind in Textform 
zu erteilen. Die Erteilung kann gegenüber dem Bevollmächtigten oder gegenüber der 
Gesellschaft erfolgen. Der Nachweis der Bevollmächtigung muss entweder am Tag der 
Hauptversammlung durch den Bevollmächtigten vorgewiesen werden oder durch Erklärung 
gegenüber der Gesellschaft per Post oder elektronisch per E-Mail an die folgende Adresse 
erfolgen: 
 
LIMES Schlosskliniken AG 
c/o UBJ. GmbH 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Ein Vollmachtsformular wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß angemeldeten 
Personen mit der Eintrittskarte zugesendet.  
 
Die vorstehenden Regelungen über die Form von Vollmachten erstrecken sich nicht auf die Form 
der Erteilung, ihr Widerruf und der Nachweis von Vollmachten an Intermediäre, 
Aktionärsvereinigungen oder andere von § 135 AktG erfasste Institutionen oder Personen. Hier 
können Besonderheiten gelten; die Aktionäre werden gebeten, sich in einem solchen Fall mit dem 
zu Bevollmächtigenden rechtzeitig wegen einer von ihm möglicherweise geforderten Form der 
Vollmacht abzustimmen. Bevollmächtigt ein Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft 
eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 
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Verfahren für die Stimmabgabe durch von der Gesellschaft benannte Stimmrechtsvertreter 
in der Hauptversammlung 
 
Als Service bieten wir unseren Aktionären an, einen von der Gesellschaft benannten 
weisungsgebundenen Stimmrechtsvertreter bereits vor der Hauptversammlung zu 
bevollmächtigen. Die Aktionäre, die dem von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter 
eine Vollmacht erteilen möchten, müssen sich ebenfalls gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen fristgerecht zur Hauptversammlung anmelden und einen Nachweis des 
Anteilsbesitzes erbringen. Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den von der 
Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter wird den zur Hauptversammlung ordnungsgemäß 
angemeldeten Personen zusammen mit der Eintrittskarte zugesendet. 
 
Ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter darf nur gemäß einer ihm vom Aktionär 
zu dem jeweiligen Tagesordnungspunkt erteilten Weisung abstimmen; auch bei nicht eindeutiger 
Weisung muss sich ein von der Gesellschaft benannter Stimmrechtsvertreter zu dem betroffenen 
Tagesordnungspunkt enthalten. Die Erteilung der Vollmacht, ihr Widerruf und der Nachweis der 
Bevollmächtigung gegenüber der Gesellschaft bedürfen der Textform. Dieses kann auch 
elektronisch übermittelt werden (E-Mail), indem z. B. die zugesandte Eintrittskarte und das auf 
der Internetseite der Gesellschaft erhältliche Vollmachts-/Weisungsformular als eingescannte 
Datei beispielsweise im PDF-Format per E-Mail an die nachstehend genannte Adresse 
übersendet wird. Vollmacht und Weisungen an den Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft 
müssen aus organisatorischen Gründen bis spätestens 18. Juni 2026, 15.00 Uhr (Eingangsdatum 
bei der Gesellschaft) an der nachfolgenden Adresse oder E-Mailadresse eingehen:  
 
LIMES Schlosskliniken AG 
c/o UBJ. GmbH 
Kapstadtring 10 
22297 Hamburg 
E-Mail: hv@ubj.de 
 
Alternativ ist eine Übergabe an den Stimmrechtsvertreter während der Hauptversammlung 
möglich. Zudem bieten wir ordnungsgemäß angemeldeten und in der Hauptversammlung 
erschienenen Aktionären an, den von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter auch in 
der Hauptversammlung mit der Ausübung des Stimmrechts zu bevollmächtigen.  
 
Der Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft nimmt keine Vollmachten zur Einlegung von 
Widersprüchen gegen Hauptversammlungsbeschlüsse, zur Ausübung des Rede- und 
Fragerechts oder zur Stellung von Anträgen entgegen.  
 
Eine Verpflichtung zur Verwendung der von der Gesellschaft angebotenen Formulare zur 
Bevollmächtigung bzw. Weisungserteilung an Stimmrechtsvertreter der Gesellschaft besteht 
nicht.  
 
 
Anträge auf Ergänzung der Tagesordnung gemäß § 122 Abs. 2 AktG  
 
Aktionäre, deren Anteile zusammen den zwanzigsten Teil des Grundkapitals oder einen 
anteiligen Betrag am Grundkapital von 500.000,00 EUR erreichen, können verlangen, dass 
Gegenstände auf die Tagesordnung gesetzt und bekannt gemacht werden. Das Verlangen ist 
schriftlich an den Vorstand an die folgende Adresse 
 
LIMES Schlosskliniken AG 
Vorstand – HV 2026 
Kaiser-Wilhelm-Ring 26 
50672 Köln 
 
zu richten und muss der Gesellschaft bis spätestens am 25. Mai 2026, 24:00 Uhr, zugehen. 
Jedem neuen Punkt der Tagesordnung muss eine Begründung oder Beschlussvorlage beiliegen. 
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Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie seit mindestens 90 Tagen vor dem Tag des 
Zugangs des Verlangens Inhaber der Aktien sind und dass sie die Aktien bis zur Entscheidung 
des Vorstands über das Verlangen halten. 
 
Anträge und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß §§ 126 Abs. 1, 127 AktG  
 
Anträge von Aktionären gegen einen Vorschlag der Verwaltung zu einem bestimmten 
Tagesordnungspunkt gemäß § 126 Abs. 1 AktG und Wahlvorschläge von Aktionären gemäß § 
127 AktG zur Wahl des Abschlussprüfers sind ausschließlich zu richten an:  
 
LIMES Schlosskliniken AG 
Vorstand – HV 2026 
Kaiser-Wilhelm-Ring 26 
50672 Köln 
F. +49 (0) 221 669 615 99 
E-Mail: p. kaes@limes.care 
 
Anträge von Aktionären zu Punkten der Tagesordnung und Vorschläge von Aktionären zur Wahl 
des Abschlussprüfers, gegebenenfalls mit Begründung, wobei Vorschläge von Aktionären zur 
Wahl des Abschlussprüfers keiner Begründung bedürfen, bis mindestens 14 Tage vor der 
Hauptversammlung, also bis zum 4. Juni 2026, 24:00 Uhr, bei der Gesellschaft an der vorstehend 
genannten Adresse eingehen, werden unverzüglich nach ihrem Eingang unter der 
Internetadresse  

https://www.limes-schlosskliniken.de/investor-relations/ 
 
unter der Überschrift „Finanzkalender“ veröffentlicht. Anderweitig adressierte Anträge werden 
nicht berücksichtigt. Eventuelle Stellungnahmen der Verwaltung zu den Anträgen werden 
ebenfalls unter der genannten Internetadresse veröffentlicht.  
 
Von einer Veröffentlichung eines Gegenantrags und einer etwaigen Begründung kann die 
Gesellschaft absehen, wenn einer der Gründe gemäß § 126 Abs. 2 Nrn. 1 bis 7 AktG vorliegt, 
etwa weil der Gegenantrag zu einem gesetzes- oder satzungswidrigen Beschluss der 
Hauptversammlung führen würde. Eine etwaige Begründung eines Gegenantrags braucht nicht 
zugänglich gemacht werden, wenn sie insgesamt mehr als 5.000 Zeichen beträgt.  
 
Wahlvorschläge von Aktionären braucht der Vorstand außer in den Fällen des § 126 Abs. 2 AktG 
auch dann nicht zugänglich zu machen, wenn diese nicht die Angaben nach § 124 Abs. 3 AktG 
(Angabe von Namen, ausgeübtem Beruf und Wohnort des vorgeschlagenen Prüfers) enthalten.  
 
Hinweise zum Datenschutz 
 
Der Schutz der Daten und deren rechtskonforme Verarbeitung haben für die LIMES 
Schlosskliniken AG einen hohen Stellenwert. Die in der Anmeldung für die Teilnahme an der 
Hauptversammlung angegebenen personenbezogenen Daten verarbeiten wir, um die Ausübung 
der Aktionärsrechte im Rahmen der Hauptversammlung zu ermöglichen. Alles zum Thema 
Datenschutz bei der LIMES Schlosskliniken AG steht auf der Internetseite der Gesellschaft unter 
https://www.limes-schlosskliniken.de/datenschutz zur Einsicht und zum Ausdrucken zur 
Verfügung. 
 
Köln, im Mai 2026 
 
LIMES Schlosskliniken AG 
Der Vorstand 


